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E-Mail vom 16.11.2012 
Von: r.schneider@bau-sh.de 
Datum: 16.11.2012 14:10 
An: wirtschaftsausschuss@landtag.ltsh.de 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei erhalten Sie die gemeinsame Stellungnahme des Bauindustrieverbandes und des 
Baugewerbeverbandes zu dem genannten Gesetzesentwurf. 
 
Im Nachgang zu einer Podiumsdiskussion am 14.11.2012 mit allen im Landtag vertretenen Parteien 
beim Handwerksverband Schleswig-Holstein wurden Anregungen diskutiert, die wir aufgrund des sehr 
engen Zeitkorridores zur Abgabe der Stellungnahme nicht in unsere Stellungnahme mit aufnehmen 
konnten. Deshalb möchten wir diese Gelegenheit nutzen, hiermit ergänzend zu der anliegenden 
Stellungnahme auf folgende Punkte hinzuweisen und diese auch zum Gegenstand der weiteren 
Beratungen machen:  
 
1.        Wir regen an, Doppelzuständigkeiten zu vermeiden, und deshalb die Zuständigkeiten und 
Möglichkeiten der Zollbehörden sowie die in einigen Kreishandwerksbezirken vorhandenen 
Schwarzarbeitsbekämpfungsstellen vorrangig einzubeziehen und keine neuen und teuren 
Verwaltungen zu schaffen.  
 
2.        Unbestimmte Rechtsbegriffe sind dort zu streichen, wo Auftragnehmer ansonsten gezwungen 
wären, Alternativen in ihre Angebote mit aufzunehmen, die ggf. zu einem Ausschluss aus einem 
Vergabeverfahren führen könnten. Es muss zudem vermieden werden, dass Auftraggeberaufgaben 
unzulässig auf Bieter verlagert werden - es ist Sache Erstgenannter, die Leistungsverzeichnisse so zu 
gestalten, dass hierüber vergleichbare Angebote abgegeben werden können.  
 
3.        Vorhandene Dokumentationsmöglichkeiten wie die Präqualifikation können daraufhin geprüft 
werden, ohne bürokratischen Mehraufwand zulässige und die Vergaberegeln nicht aushebelnde 
Vergabekriterien aufzunehmen, um damit die Erfüllung ergänzender gesetzlicher Anforderungen 
nachweisen zu können.  
 
4.        Im Hinblick auf den Anwendungsbereich öffentlicher Vergaben aus Landesmitteln ist gerade im 
Hinblick auf die hier vorhandenen Auftrags- und Umsatzgrößen unverzichtbar, die gesetzlichen 
Anforderungen nur für derartige Unternehmen und Betriebe bzw. Bietergemeinschaften anzuwenden, 
die dies auch leisten können. Wir regen hierzu an, den Anwendungsbereich auf die in Deutschland 
vorhandene KMU-Definition abzustellen.  
 
5.        Es sollte im Hinblick auf die erst jüngst geschaffene Plattform der GMSH für die elektronische 
Vergabe, die viel Geld gekostet hat, unbedingt vermieden werden, dass diese Plattform aufgrund 
neuer gesetzlicher Anforderungen wiederum mit erheblichen Steuermitteln nahezu komplett neu 
gestaltet werden müsste. Es wäre deshalb bereits vor diesem Hintergrund empfehlenswert, die 
vergabefremden Kriterien aus dem Gesetzesentwurf auszuklammern.  
 
 
 
 
 



 
6.        Im Hinblick auf Betriebe, die auch außerhalb Schleswig-Holsteins arbeiten, ist es zwingend 
erforderlich, einen länderübergreifenden Regelungsabgleich mit Hamburg, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern durchzuführen, um zu verhindern, dass die betroffenen Betriebe durch 
unterschiedliche, aber jeweils sehr komplexe Vergabeanforderungen unzumutbar belastet werden..  
 
Gerne sind wir bereit, unsere Stellungnahme und Anregungen auch in einer Anhörung persönlich zu 
vertreten.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RA Ralf Schneider 
Abteilungsleiter Bau- und Vergaberecht 
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